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Über Das SäCkEN  in Der 

reiCHsstaDt UnD rePUbLiK 

st.  gaLLen

Erst geköpft, dann gehangen,

Dann gespiesst auf heisse Stangen,

Dann verbrannt, dann gebunden

Und getaucht; zuletzt geschunden.

osmin in Mozarts »Die entführung aus dem serail«

einleitung

geköpft, gehängt, verbrannt und ertränkt wurde in früheren Zeiten auch in der 

reichsstadt und republik st. gallen. Dabei war die Justiz in stift und stadt st. gallen  

vergleichsweise human. so kann beispielsweise in der stadt nicht von Hexenwahn ge-

sprochen werden. Während der schlimmsten »Hexen- und teufelszeit« im 17. Jahrhun-

dert fanden hier rund 30 eigentliche Zauberei- und Hexenprozesse statt; in »nur« 13 Fäl-

len wurde die todesstrafe verhängt. Zwischen 1465 und 1595 wurden in st. gallen etwa 

zehn Männer und vor allem Frauen durch ertränken hingerichtet – eine todesstrafe, die 

in der regel bei Kindesmord vollzogen wurde.

bei vielen Völkern war der Kindesmord »ein vielgebrauchtes und wahrscheinlich 

notwendiges Mittel, um einem unerwünschten Wachsen der Volkszahl oder einer relati-

ven Überbevölkerung zu Zeiten plötzlich einbrechender Hungersnot« vorzubeugen.1 Die 

Lex Frisionum, das gesetz der Friesen, gestand der Mutter noch das recht zu, »ihre Kin-

der gleich nach der geburt zu töten«. später konnte dann nur noch der Vater »die tötung 

eines neugeborenen Kindes« verfügen.2 

Die christliche Kirche erklärte den Kindesmord unter allen Umständen für ein 

»homicidium« (Mord) und verdammte ihn, weil diese Kinder der taufe verlustig gingen. 

Dabei machte die kirchliche Praxis einen Unterschied, ob eine Kindesmörderin die tat 

»in ihrer armut wegen schwierigkeit der ernährung getan, oder ob sie eine Metze war«, 

oder ob sie den Mord verübt hatte, »um ihr Vergehen zu verheimlichen«.3
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Da es nicht der mittelalterlichen sitte entsprach, Frauen zu hängen, wurden Kin-

desmörderinnen in der regel ertränkt. Das ertränken als todesstrafe fand deshalb vor-

nehmlich bei Frauen anwendung. es kam aber immer wieder vor, dass auch Männer, 

die normalerweise entweder gehängt oder geköpft wurden, diese art der todesstrafe zu 

erleiden hatten. Um das Los der Kindesmörderinnen zu mildern, wurden sie in späterer 

Zeit »aus gnaden« ebenfalls geköpft.4

in der Peinlichen gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532 steht unter »straff  

der weiber so jre kinder tödten« in artikel 131: »item welches weib jre kind, das leben  

vnd glidmaß empfangen hett, heymlicher boßhafftiger williger weiß ertödtet, die  

werden gewonlich lebendig begraben vnnd gepfelt, aber darinnen verzweiffelung zu-

uerhütten, mögen die selben übelthätterinn inn welchem gericht die bequemlicheyt  

des wassers darzu vorhanden ist, ertrenckt werden. Wo aber solche übel offt geschehe, 

wollen wir die gemelten gewonheyt des vergrabens vnnd pfelens, vmb mer forcht wil- 

Abb. 1: hängen und rädern von mördern sowie lebendig begraben einer mörderin in st. gallen, 1508.  
diebold schilling: amtliche luzerner chronik 1513. die bildlegende erzählt, »wie aber viel morde allenthalben  

fürgingen und zu st. gallen eine Frau um etlicher morde willen gerichtet ward«. im mittelgrund wartet  
die mörderin, der ein beschwerender sack vor den leib gebunden ist, in der bereits geöffneten grube,  

um mit dem gesicht nach unten lebendig begraben zu werden, »weil sie drei männer, einen als er sie  
beschlafen, die andern zwei sonst, freventlich ermordet hat«.
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Abb. 2: reskript (verfügung, erlass) Friedrichs ii., könig in Preussen, vom 31. Juli 1740, »dass hinfüro die kindermörder  
nicht gesacket, sondern mit dem schwert hingerichtet« werden sollen. geheimes staatsarchiv Preußischer kulturbesitz,  
berlin.

len, solcher boßhafftigen weiber auch zulassen, oder aber das vor dem erdrencken die 

übelthätterin mit glüenden zangen gerissen werde, alles nach radt der rechtuerstendi-

gen.«5

Die stadt st. gallen hielt sich mehr oder weniger an die bestimmungen dieses kai-

serlichen strafgesetzes, an die »Constitutio Criminalis Carolina« (CCC), beispielsweise 

auch bei der bekämpfung der Verbrechen von Zauberei und Hexerei.6 

in der stadt st. gallen wurden im 15. und 16. Jahrhundert etwa zehn Frauen und 

Männer durch ertränken hingerichtet, zuletzt wohl 1595 Ursula burckhardt aus biessen-

hofen im Kanton thurgau. Dabei wurde die Mörderin in einen sack gebunden und vom 

scharfrichter vor dem Müllertor im sogenannten Läufter in der steinach ertränkt. Der 

scharfrichter hatte die zum tode Verurteilte mit einer stange so lange unter Wasser zu 

halten, bis sie tot war.7

Dieses so genannte »säcken« verbot Friedrich der grosse 1740 in Preussen; in 

st. gallen wurde diese Hinrichtungsart schon nach 1595 nicht mehr angewandt. Von 

1596 bis 1700 wurden hier »bloss« 103 Menschen hingerichtet: Mörder, räuber, brand-

stifter, Diebe. Wenn es hier »nur« und »bloss« heisst, so soll dies auf den, wie gesagt, hu-

manen strafvollzug hinweisen, verglichen mit den Massenverfolgungen und der anzahl 

Hinrichtungen in anderen gegenden.
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hinrichtungen

ort Jahre anzahl Personen

augsburg 1369 10

 1371 13

 1373 5

nördlingen 1407–1500 137

 1501–1600 120

Memmingen 1551–1573 38

 1574–1661 45

 1615–1683 39

Frankfurt a.M. 1366–1400 135

 1401–1560 317

Lübeck 1371–1450 411

breslau 1456–1525 454

berlin 1402–1448 101

ansbach 1575–1603 474

Hamburg 4x an 1 tag mehr als 70 seeräuber

 7x an 1 tag mehr als 25 seeräuber

nürnberg 1501–1525 1159

bern 1444 72 an 1 tag (Zürcher besatzung von greifensee)

Justiz in alter Zeit, s. 287. 

der läuFter

Der Läufter, eben die richtstätte, wo Menschen ertränkt wurden, befand sich  

ausserhalb des Müllertors, unten am Wasserfall der steinach. in einem gerichtsproto-

koll vom 24. Juli 1663 wird »das tiefe Wasser vor Müllertor« ausdrücklich erwähnt.8 Dort 

hatte der Fluss jenes tiefe Wasserloch ausgespült, das noch heute bei der talstation der 

Mühleggbahn sichtbar ist. bei dieser ehemaligen richtstätte befindet sich heute sinni-

gerweise eine »gallusgedenkstätte«.

Das Wort Läufter kommt vom »Lauf des Wasser«, bedeutet auch »das laufende 

Wasser« oder »die strecke innerhalb oder bei der ein Wasser läuft«.9
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die Quellen

Wie viele Menschen in st. gallen tatsächlich die todesstrafe durch ertränken zu 

erleiden hatten, wissen wir nicht. Wir kennen bloss jene Fälle, die in den Quellen doku-

mentiert sind. in den sogenannten Malefizbüchern, erhalten von 1463 bis 1787, finden 

sich aussagen, tatbestandsschilderungen, bekenntnisse und geständnisse der vor das 

Malefizgericht gestellten Personen. Das Wort »Malefiz« kommt von »maleficium« und 

bedeutet Frevel, Übeltat, Verbrechen, Kriminalverbrechen. Das Malefiz- oder blutgericht 

urteilte als »hohe gerichtsbarkeit« über Leben und tod.

Die im Malefizbuch zusammengefassten Klageartikel wurden dann in der regel 

vor der Hinrichtung öffentlich vorgelesen.

eine weitere wichtige Quelle sind die von 1561 bis 1701 erhaltenen Bücher der 

Gefangenen oder Examinationsprotokolle. »Diese gefangenenbücher enthalten die be-

kenntnisse (Vergichten) der in Untersuchungshaft sitzenden gefangenen, so, wie der 

Untersuch mit oder ohne Folter den tatbestand ergeben hatte.« nach Carl Moser-nef 

sind diese bücher »keine eigentlichen Protokolle von gefangenenaussagen«; die Form 

der aufschriebe ist indirekt, berichtend.10

Abb. 3: das müllertor gegen gallusplatz und stiftseinfang 
sowie die brücke über die steinach. Johann Jacob rietmann, 
1834.

Abb. 4: die mülenenschlucht zwischen der altstadt und 
st.georgen mit der steinach, rechts unten »der Wasser- 
gumpen« (teich, tümpel von grösserer tiefe), vermutlich 
der läufter.
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uoly rytZ, 1465

Der erste dokumentierte Fall einer Hinrichtung durch ertränken findet sich im 

Malefizbuch 1463–1468 im Dezember 1465. am 17. Dezember stand »gebunden und 

gefangen« Uoly ritz wegen gotteslästerung, üblem fluchen und schwören vor dem Ma-

lefizgericht. seine Missetaten sind mit Daten (3. und 12. Dezember 1465) aufgeführt: 

von gottes blut und seinen Wunden ist die rede; vom teufel, der ihm helfen sollte, ein 

spiel zu gewinnen. »ich wil schweren [fluchen] allen hailigen zulaid«, heisst es da wört-

lich, und dass er allen »zwölff botten [den zwölf aposteln] laid wer«. sodann »hat er 

zu rorschach« viele ungewöhnlich böse schwüre, d. h. Flüche, getan, und schliesslich 

vollführte er mit drei Würfeln in einem glas mit Wein irgendeinen Zauber und soll dazu 

gesprochen haben, »sölte es got lieb oder laid« sein. Das »Protokoll« schliesst mit dem 

Datum des 17. Dezember 1465: »Vmb sölich siner mißtatt ist zu im gerichtet und er er-

trenckt worden.«11

hans stÜdli, 1492

im ratsprotokoll 1489–1497 findet sich unter dem 5. september 1492 ein sehr 

rudimentärer eintrag einen Hans stüdli betreffend. Der hatte vermutlich schulden ge-

macht und kam vor das »Zinsengericht«, das ihn »mit dem Wasser« bestrafen wollte. 

schliesslich lautete jedoch das Urteil wörtlich: »vnd im gnad bewyst mit dem schwert zu 

richten.«12

barbel sundermann, 1493

Wurde Hans stüdli »aus gnade« enthauptet, musste 1493 barbel sundermann am 

Freitag nach st. sebastianstag (25. Januar 1493) den tod mit dem Wasser erleiden. Der 

eintrag im ratsprotokoll lautet: »barbel sundermänin ist gestelt für den Vogt Caspar 

ruggen vnd vmb ir mercklich mißtät ist Zu ir gericht mit dem wasser.«13 

sebastian hubers Frau, 1544

Mehr glück hatte 1544 eine Frau Huber aus solothurn, deren Fall am 12. Februar 

vor dem Kleinen rat verhandelt wurde. »sebastian Hubers Frau von solothurn«, steht im 

ratsprotokoll, sei ins gefängnis gekommen, weil sie geld und garn gestohlen hatte. sie 

wurde dann frei gelassen unter der bedingung, »dass sie von stunden an mit dem Kind 

aus stadt und gerichten gehe und nicht mehr wieder darin komme ihr Leben lang«. Falls 

sie aber je wieder in der stadt oder auf ihrem territorium ergriffen werden sollte, »würde 

man sie in ein Wasser stossen«.14

kathrina hosslin, 1550

Verhältnismässig glimpflich davon kam 1550 auch Kathrina Hoßlin, genannt  

Clementjn. sie kam am 19. Februar vor das Malefizgericht. reichsvogt war damals am- 

brosius schlumpf; als »Fürsprech« gehörte übrigens unter anderen auch der bürger- 
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meister und reformator st. gal-

lens, Dr. Joachim von Watt (Va-

dian), dem gericht an.

Kathrina Hoßlin kam 

»vor etlichen Zeiten und tagen« 

ins gefängnis, weil sie »aller-

lei gesellen, die ihrer tochter 

nicht zu den ehren nachgegan-

gen sind, in ihr Haus hinein 

gelassen«, ihnen zu essen und 

zu trinken gegeben und dafür 

gaben angenommen »und sol-

chem allem zugesehen und da-

rin eingewilligt« hatte. Damals 

wurde sie »aus gnaden« aus 

dem gefängnis gelassen und 

aus der stadt verbannt, später 

aber »auf vielfältig Werben« 

und das Versprechen, solchen 

sachen nimmermehr zuzuse-

hen und in »solche Üppigkeit« 

nicht mehr einzuwilligen, be-

gnadigt und wieder in die stadt 

gelassen.

sie hielt jedoch ihr Ver-

sprechen nicht, sondern fing 

alsobald mit ihrem »Hurenle-

ben« wieder an, indem sie »ihr 

eigen Fleisch und blut verkuppelte und mehr als einen bei nacht und nebel zu ihrer 

tochter gelassen, mit ihnen getrunken und gegessen und anderen genuss mehr davon 

gehabt hatte«.

Das Protokoll wird dann unverständlich: es ist von der ehre der tochter die rede, 

von einwilligung ins Hurenleben, dem Versprechen, das nicht gehalten wurde. Vermut-

lich wurde Mutter Kathrina von etlichen Personen gewarnt; denen soll sie gesagt haben: 

»Wenn schon die Jungkherren mit ihrer tochter regine umziehen, so werde sie danach 

einem schneider oder schuhmacher genug gut zu einer ehefrau sein.« Der ausdruck 

»Jungkherren« könnte »Junker« bedeuten, was heissen würde, dass vielleicht »Herren-

söhnchen« der städtischen Hautevolee bzw. der Jeunesse dorée zu den »Kunden« der 

tochter gehört haben.

Abb. 5: spruch auf der rückseite  
des »buoch der gefangnen« von 1589–1595, band 894.  
O Mensch, was hilft Dich dieser Pracht,  
so doch der Tod kompt über Nacht  
und dich von deinem Hochmut nimmt,  
da dir kein Tag nicht wird bestimmt.
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nachdem Kathrina Hoßlin bereits einmal begnadigt worden war, wurde auch jetzt 

»aus gnad und barmherzigkeit« folgendes Urteil gefällt: »nämlich, dass sie den Laster-

stein den Markt hinauf bis gegen st. Laurenzen und wiederum hinab zum rathaus tragen 

und sie dann eine Urfehde [leidlicher Verzicht auf rache] schwören« und versprechen 

musste, »solche Leichtfertigkeit« nicht mehr zu begehen. Falls aber die gnädigen Herren 

es wiederum gewahr werden sollten, »würde man sie in den Läufter schupfen«.15

magdalena brugger, 1558

am abend des 16. Juli 1558 fanden drei Männer beim baden »in des abts Weiher« 

in den binsen ein neugeborenes totes »Kindli«. Dieser Weiher lag in der Weierweid »hin-

ter der bernegg«. sie nahmen es heraus und schickten nach dem Pfarrer von st. georgen 

und anderen Leuten. Das »wohl ausgetragene Meitli« wurde in ein »bäumli«, in einen 

totenbaum, einen sarg, gelegt und »gen s. Jörgen getragen«.

Der städtische rat beorderte daraufhin den steuermeister und den seckelmeister 

zum Landeshofmeister ins Kloster, um die sache anzuzeigen und herauszufinden, wer 

»daran schuld haben möchte«.16

Die nachforschungen waren erfolgreich; die Mutter des Kindes wurde gefunden. 

es war Magdalena brugger aus straubenzell, die folgendes geständnis ablegte: als sie  

bei Josen schüss, einem bürger der stadt, diente, wurde sie von dessen zwanzig Jahre  

altem sohn Hans geschwängert.17 Kurz vor der geburt schlich sie heimlich aus dem 

Haus und hat »in dem freien acker, bei einem Misthaufen, allein und ohne jemandes 

Hilfe ein Mädchen geboren«. Weil sie es nach der geburt »tot befunden«, hat sie »das 

Kindlein in dem schlitz verborgen, hinauf hinter die bernegg getragen und daselbst aus 

eigener bewegnis in des abts Weiher geworfen«.18 (Der »schlitz« war eine ausgeschnit-

tene stelle vorne am rock der Frauen oder die brustöffnung einer ausgeschnittenen 

Frauenbluse.19)

am Freitag, dem 5. august 1558, fand unter dem Vorsitz von ambrosius eigen, 

Vogt des Heiligen reichs, die gerichtsverhandlung statt.

aufgrund ihres geständnisses wurde über Magdalena brugger »zu ihrem Leib 

und Leben gerichtet« und folgendes Urteil gefällt: sie solle dem scharfrichter übergeben 

werden. Der solle ihr die Hände vorne zusammenbinden und sie »hinauf führen zu dem 

Läufter, an die gewöhnliche richtstatt; sie daselbst mit einem sack überziehen, densel-

ben verknüpfen und sie also von dem erdreich erheben und in das Wasser schiessen; 

daselbst so lange unten halten, bis sie vom Leben zum tod gebracht werde«.20

nachforschungen in Quellen des stadtarchivs, ob der »schwängerer« für sein tun 

ebenfalls zur rechenschaft gezogen wurde, führten bisher zu keinem ergebnis. er kam 

vermutlich ungeschoren davon.
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uolJ Zimmermann, 1563

am 3. september 1563 wurden die geschwister Uolj und elsa Zimmermann von 

rotmonten vor das Malefizgericht gestellt. Uoli Zimmermann legte »ohne alle Marter« 

folgendes geständnis ab: er sei ein ganzes Jahr lang »auf dem rotmonten bei seiner leib-

lichen schwester elselin in dem bett gelegen, die Werke der Unkeuschheit mit ihr getrie-

ben« und habe sie geschwängert. sie habe dann »ein lebendiges Knäblein bei ihm allein, 

ohne alle menschliche Hilfe in dem bett geboren«. Dieses Kind habe sie zwei tage lang 

in der Kammer verborgen. Miteinander seien sie danach übereingekommen, das Kind, 

»ihrer beider Fleisch und blut«, umzubringen, damit es niemand inne werde. Dies alles 

habe seiner schwester elsa dermassen »auf dem Herzen« gedrückt, dass sie schliesslich 

das Kind »von dem Leben zum tod gebracht habe«.

aufgrund dieses geständnisses wurde Uoli Zimmermann verurteilt, »dass er solle 

im Läufter ertränkt werden«.21

elsa Zimmermann, 1563

Das geständnis von elsa Zimmermann umfasst acht »Missetaten«: in ihrer ersten, 

etwas unklaren aussage ist von »heiligem brot« die rede, das sie in den Kot geworfen 

habe und vom teufel, der es ihr vergeben solle. Zudem drohte sie vermutlich einem nach-

barn, »sein Haus und stadel in zwei tagen zu verbrennen«. Dieselbe Drohung (2) stiess 

sie gegen ihren bruder aus, weil er »ihr unzüchtig und elend Leben« verschuldet habe. 

Zum dritten wollte sie »ihres bruders Uolj eheliche Hausfrau, als dieselbe in Kindsnöten 

gelegen«, mit einem »beimesser« erstechen – was jedoch verhindert werden konnte.22 

sodann habe sie kürzlich mit einem beimesser »über sich selber an dem Markt gezückt«, 

und versucht sich umzubringen – was jedoch ebenfalls misslang. sie gestand (5) einen 

Diebstahl von gersten und hatte (6) Uoli golder und Hans sternegg gedroht, sie wolle 

sie »herberglos« machen, weil selbige sie offenbar nicht »mit beherbergen« lassen woll-

ten. »Zum siebten habe sie geredet, wenn sie nur etwas tun könnte, damit sie ab der Welt 

kommen möchte.«

teufel, brandstiftung, selbstmord hätten für eine todesstrafe damals wohl be- 

reits genügt; dazu kam dann aber noch das letzte (8) schwere geständnis: sie sei »bei 

ihrem leiblichen bruder ein ganzes Jahr lang im bett gelegen, sich mit ihm leiblich ver-

mischt und Unkeuschheit vollbracht«, dergestalt, dass sie von ihm schwanger wurde und 

»ein lebendiges Knäblein geboren, dabei kein Mensch ausser ihrem bruder Uolj gewe-

sen« sei: Dieses Kind hätten beide zwei tage lang in der Kammer »verstohlen gehalten«; 

danach, »damit ihre schande nicht offenbar werde«, hätten sie und ihr bruder mitein-

ander beraten und beschlossen, dieses Kind, »ihr eigen Fleisch und blut«, umzubrin-

gen. Welches sie getan, und »das Kind also erdrückt und vom Leben zum tod gebracht 

habe«.

auf diesen tag, dem 3. september 1563, ist Hochgericht gehalten worden, steht  

im ratsprotokoll, über Uolin Zimmermann, genannt Öchen, ab dem rotmonten, und 
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elsa, seine schwester, wie im buch übeltätiger Leute begriffen ist: »Uf söllichs ist uß 

gnaden zu ir gricht worden«, lautete das Urteil, »das sy solle im Louffter ertrennckt wer-

den«.23

Das »aus gnaden« ist kaum ironisch gemeint, denn gemäss ihrem ausführlichen 

geständnis hätte sie durchaus vor ihrer Hinrichtung noch gemartert werden können, wie 

dies beispielsweise mit dem räuber und Mörder niclaus Morer 1617 auf grauenvolle art 

und Weise geschah.24

Diese sieben »bekenntnisse« waren für die angeklagte bereits kritisch: Wenn da-

mals der teufel im spiel war, konnte es gefährlich und die angeklagten zu Zauberern 

oder Hexen gemacht werden. Die richter hätten elsa Zimmermann folglich auch als 

Hexe zum Feuertod verurteilen können. Drohungen mit brandstiftung wurden sehr 

ernst genommen, weil Feuer ein ganzes Dorf, sogar die halbe stadt gefährden konnte. 

Der selbstmord war dem Mord gleichgestellt, und das Christentum behandelte ihn als 

todsünde. »Die tat galt als verwerflich, und der selbstmörder wurde zum Verbrecher, 

der strafe verdient hatte.«25

Die blutschande, d. h. der geschlechtsverkehr unter nahen Verwandten, wurde in 

den weltlichen gesetzen des späten Mittelalters nur selten erwähnt. Die Peinliche ge-

richtsordnung Kaiser Karls V. von 1532, die sogenannte »Carolina«, erwähnt in artikel 

117 die »straff der vnkeusch mit nahende gesipten freunden«, stellte das strafmass aber 

»in das ermessen der richter«. Für blutschande waren im 16. und 17. Jahrhundert »to-

desstrafen wie enthaupten, erhängen, ertränken und Verbrennen« allgemein gebräuch-

lich.26

anna karrer, 1572

am 2. Mai 1572 stand anna Karrer, genannt töbelin, vor dem Malefizgericht. sie 

war schon vor dieser Zeit wegen ihrer »angriffen und Diebstählen« ins gefängnis ge-

kommen, wurde aber »jedes Mal aus gnaden« frei gelassen unter der bedingung, »dass 

sie ihr Leben lang in stadt und gericht [territorium] allher nicht mehr kommen solle«. 

nicht nur übertrat sie dieses stadtverbot, sondern verübte weitere »angriffe und Dieb-

stähle«. ihr sündenregister steht im Malefizbuch:

aus Hans rütiners Haus stahl sie brot, Käse und Fleisch; von Jörg schenks La-

den entwendete sie ebenfalls brot. Diese Diebstähle hätte man ihr vielleicht verzeihen 

können. Dann gestand sie aber ein halbes Dutzend garndiebstähle und den jeweiligen 

Verkauf des Diebesguts, und zuletzt noch »dass sie garn, essige speise und anderes ge-

nommen habe, dass sie der Zahl nicht wissen möge«.

so wurde anna Karrer, weil sie das stadtverbot zweimal »übergangen« hatte, je-

doch vor allem wegen der garndiebstähle zum tode verurteilt und dem scharfrichter 

übergeben; der musste sie, heisst es im Urteil, »hinauf zu dem Läufter führen, mit einem 

sack überziehen, in das Wasser schiessen und darin enthalten so lang, bis sie vom Leben 

zum tod gebracht ist«.27 
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barbara schädler, 1578

ebenfalls am »weissen gold« der stadt st. gallen vergriffen hatte sich barbara 

schädler von Urnäsch »aus dem Land appenzell«. sie stand am 12. september 1578 vor 

Malefizgericht und legte als erstes folgendes geständnis ab: sie sei in Winkeln, gegen 

Herisau zu, ins Mönchlisholz zu zwei liederlichen Dirnen gekommen; die hätten auf der 

bleiche von einem Leinwandtuch einige ellen abgeschnitten gehabt; die habe sie an sich 

genommen, nach st. Peterzell im toggenburg getragen und sie daselbst in des ammann 

scherers Haus verkauft.28

Die beiden »Dirnen« traf sie später »bei des brenners acker« wieder. Denen gab sie 

ihr Messer; damit schnitten sie etwa 60 ellen (44 Meter) von einem Leinwandtuch ab. sie 

habe dann dieses stück »in der gasse« verwahrt, danach die Leinwand genommen und 

sie ebenfalls »zu Peterzell in des ammann scherers Haus verkauft«.

sie gestand dann weitere Leinwand- und garndiebstähle (28 ellen von einem 

tuch, ein ganzes tuch, 50 oder 60 ellen, etwa 6 ½ Pfund garn und anderes mehr), wobei 

ihr »die zwei Dirnen« oft behilflich waren. sie verkaufte jeweils das Diebesgut in st. Pe-

terzell. angeblich erhielt sie einmal pro elle 6 oder 7 Kreuzer, so dass sie vielleicht 30 bis 

35 gulden für alle die gestohlene Leinwand erhielt.29

barbara schädler wurde wie anna Karrer im »Louffter« ertränkt. – Über die beiden 

»liederlichen Dirnen« und einen ammann scherer in st. Peterzell erfahren wir aus den 

Quellen nichts.30

ohne garn keine leinWand

Die todesurteile, welche über Kindsmörderinnen verhängt wurden, sind für uns 

schwer verständlich, scheinen grausam und ausserordentlich hart. noch unbegreiflicher 

ist heutzutage, dass Menschen wegen ein paar garn- und Leinwanddiebstählen hinge-

richtet wurden – aber: garn und Leinwand waren seit jeher für die stadt st. gallen, die 

vor allem vom Leinwandgewerbe und -handel lebte, von grösster bedeutung. Darum 

suchte die stadt die zahlreichen Leinwanddiebstähle auf den bleichen durch bleichewa-

chen und strenge strafen zu bekämpfen.

schon im Mai 1389 wird gret Huber auf der bleiche dabei überrascht, wie sie von 

einem Leinwandtuch ein stück abschneidet. sie wird gefangen genommen, und sie und 

ein anderer angeklagter werden auf die bitte der schwester von abt Kuno von stoffeln 

vom rate freigelassen, aber auf immer aus der stadt verbannt. – 1467 und 1490 wurden 

zwei »landschädliche« Männer mit dem tode bestraft, weil sie Leinwand gestohlen hat-

ten, und 1497 meldet die Chronik, dass ein Landstreicher viel Leinwand von der bleiche 

zu st. gallen gestohlen, selbige ins Urnäscher tobel gebracht und sie dort zum trocknen 

ausgelegt habe. Der Dieb wurde entdeckt, gefasst und vom gericht in appenzell zum tod 
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durch erhängen verurteilt.31 todesurteile wegen Leinwanddiebstahl wurden auch später 

immer wieder verhängt.32

in alten beschreibungen der stadt st. gallen kommt auch immer wieder die  

Leinwand zu ehren: »alle Felder um die stadt herum sind mit ihrer Leinwand bedeckt, 

dass, da wir abends in der Dämmerung daselbst ankamen, wir solche für einen see an-

sahen,« schrieb um 1700 ein engländer. Und 1784 stand im »Helvetischen Calender«: 

»schon in einiger entfernung von jener stadt erblickt man die grossen bleichen, auf wel-

chen für mehrere Millionen Leinwand, Musselin und andere feine Zeuge ausgebreitet 

sind.«33

Diese auf den Feldern um die stadt herum zum bleichen ausgebreiteten Leinwand-

tücher waren das »weisse gold«, der reichtum der stadt st. gallen. Wer davon etwas ent-

wendete, schadete dem gemeinwesen. Mit drakonischen strafen mussten deshalb vor 

allem Leinwanddiebstähle verhindert werden.34

aPPolonia brosin, 1583

am 19. Juli 1583 wurde gericht gehalten über Hans Frank aus dem Luzernischen 

und bernhart grossmann von Höngg im »Zürichbiet«. sie wurden wegen bandenmässi-

gen Diebstählen, beutelschneidereien und Morden »mit dem rad« hingerichtet.35

bernhard grossmann war der Mann von appolonia brosin von Disentis, und sie 

musste bei den Mordtaten, die er »samt seinen gesellen« verübte, »aus Zwang ihres Man-

nes«, aufpassen und wenn jemand kam »mit Husten« Zeichen geben. sie selber war eine 

beutelschneiderin und Diebin und gestand zusätzlich folgende Missetaten:

an den letzten beiden Zurzacher Märkten habe sie vier säckel (geldbeutel) abge-

schnitten und was sie darin fand, habe sie »mit zwei Metzen, die ihre gespielinnen ge-

wesen« seien, geteilt; für sie selber blieben 3 gulden übrig. – in einem weiteren säckel, 

den sie abgeschnitten habe, seien 5½ gulden gewesen; diese teilte sie ebenfalls mit ihren 

»gespielinnen«; ihr blieben 2½ gulden. – im Luzernischen und in schwyz habe sie brot 

und Ziger gestohlen.

sie wurde vermutlich nicht wegen dieser paar eingestandenen Übeltaten hin- 

gerichtet, sondern als Mitläuferin der räuberbande ihres Mannes wurde über sie am  

26. Juli 1583 folgendes Urteil verhängt: Der nachrichter solle ihr die Hände vorne zu- 

sammenbinden, sie zu dem Läufter, an den gewöhnlichen ort, führen und sie mit ei- 

nem sack überziehen, auch die Kleider unten zusammen binden, sie in den Läufter 

schiessen und sie in dem Wasser so lange unten halten, bis sie vom Leben zum tod ge-

bracht sei.36

ursula krasen, 1588

Ursula Krasen von egnach, in der nähe von romanshorn, soll im sommer 1587 

verschiedentlich »nächtlicher Weil in etlichen Äckern, allhier gleich vor der stadt, ab den 

darin liegenden Leinwandtüchern« stücke abgeschnitten, diese nach egnach getragen 
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und dort »einer Frau, so ihr solche ohne weitere nachfrage abgenommen«, verkauft ha-

ben. es soll sich um etwa 9 bis 12 ellen (rund 8 Meter) gehandelt haben.

Wog dieses geständnis schon ziemlich schwer, war das zweite wohl noch schlim-

mer: »item, dass sie auch ungefähr vor vier Jahren mit ihrem eigenen leiblichen Vater 

Unkeuschheit getrieben und bei demselben ein Kindlein erzeugt habe.«

Leinwanddiebstahl und blutschande: das Urteil musste damals drakonisch aus-

fallen. Das am 11. März 1588 zusammengekommene Malefizgericht verurteilte Ursula 

Krasen »zu dem Läufter«, wo sie ertränkt wurde.37

ursula burckhardt, 1595

am 3. Januar 1595 wurde Ursula burckhardt aus biessenhofen bei amriswil, »im 

thurgau gelegen«, vor Malefizgericht gestellt. Dem gericht gehörten an reichsvogt  

Jacob spengler, Jacob Wettach, Melchior rotmund, benedict gugger, ambrosius Hiller, 

Jacob Fehr, Heinrich Hochreutiner und bernhard Ziegler.

nach »ernstlicher examination und erkundigung« hatte die angeklagte folgen-

des gestanden: sie war mit dem reitknecht andreas Keller von Horn, der eine Zeitlang 

bei sigmund Zollikofers erben gedient hatte und dann bei Heinrich tobler »in Kost ge-

gangen« war, »in ungebührende Liebe gewachsen« und von ihm geschwängert worden. 

Vor ungefähr acht Wochen, »an einem Donnerstag«, als sie sollte »des Kinds genesen«, 

begab sie sich in Heinrich toblers Haus in eine Kammer, legte sich ins bett und brachte 

»ein büebli ohne jemandes Hilfe lebendig in aller stille« zur Welt. Hierauf wurde sie »aus 

anfechtung des bösen geistes, wider alle natur« bewegt, ihr Kind gleich nach der geburt 

»mit ihrem Fuss« zu erdrücken und umzubringen. Das tote Kind behielt sie »denselben 

Donnerstag in ihrem bett« bis zum darauf folgenden Freitag, als sie morgens um zwei 

Uhr aufstand, das Kindlein nahm und »in das schindhaus oder die Metzg« trug und dort 

in den bach warf. Davon und von ihrer schwangerschaft wusste niemand etwas, obwohl 

sie oft von etlichen Leuten gefragt wurde, ob sie schwanger wäre. sie habe solches jeweils 

»dermassen verleugnet«, dass man dannzumal sie deswegen nicht weiter behelligte. Üb-

rigens habe andreas Keller sie niemals geheissen, das Kind umzubringen.

nach diesem geständnis wurde über Ursula burckhardt folgendes Urteil gefällt: 

»Dass das arme Mensch durch den Herrn reichsvogt dem nach- oder scharfrichter 

befohlen werde; der solle sie hinauf zu dem Läufter führen, daselbst mit einem sack 

überziehen; sie in das Wasser schiessen und darin so lange unten halten, bis sie endlich  

vom Leben zum tod gebracht ist.« Der reichsvogt musste dabei sein, bis die exekution 

vorüber war. Dem Urteil angehängt wurde die übliche Drohung: »Und ob jemand wäre, 

der dieses armen Menschen tod wollte rächen, es wäre mit Worten oder Werken, der 

solle in eben den banden stehen und gestellt werden, darin auf heutigen tag das arme 

Mensch steht.«38
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barbara mÜller, 1600

nach den heute noch erhaltenen Quellen war Ursula burckhardt der letzte Mensch, 

der in st. gallen ertränkt wurde. Die nächste Frau, die in st. gallen mit dem tode bestraft 

wurde, war barbara Müller von sommeri im thurgau. gemäss ihrem »bekenntnis« hatte 

sie geld, Werg, Leinwand, Kleider, esswaren »und anders« entwendet.39

Der »statthalter der reichsvogtei«, alt bürgermeister Jacob spengler, fällt am  

24. oktober 1600 folgendes Urteil über sie: »Mit dem schwert, also dass sie in einen  

sessel gesetzt und allda mit einem schwert ihro das Haupt von ihrem Körper schla- 

gen.« Der rechtshistoriker Carl Moser-nef schrieb, man habe sie »zum Köpfen in einen 

sessel« gesetzt, weil sie missgestaltet gewesen sei. in den Quellen steht davon jedoch 

nichts.40

georg laurenZ töber, 1663

ein interessanter Fall ist der Malefizgerichtsprozess des goldschmieds georg 

Laurenz töber (geb. 1616) aus st. gallen, sohn des goldschmieds und stadtrichters 

Christoph töber (1579–1627). am 24. Juli 1663 wurde nicht töber selber, sondern sein 

»aufgerichtetes bildnis« vor gericht gestellt – »dieweil er sich flüchtig gemacht« hatte.

als »einleitung« steht im Protokoll vor der detaillierten aufzählung seiner »Ver-

brechen und Misshandlungen« folgendes: töber hätte wegen seit etlichen Jahren »in 

seinem goldschmiedhandwerk verübten und an den tag gebrachten betrügereien und 

malefizischen Handlungen« auf diesen heutigen tag »vor das Malefizgericht gestellt und 

vor demselben seiner Übeltaten gemäss gerechtfertiget werden sollen«. »nachdem er 

aber fluchtsam wurde, ist in abwesenheit seiner selbsteigener Person, damit gleichwohl 

dem recht ein Weg wie den anderen ein genügen geschehen möge, sein bildnis an des-

sen statt, zuvorderst auf diesem offenen Platz an gehörigem ort, im angesicht des her-

umstehenden, versammelten Volks, aufgestellt und er in demselben [bildnis] diesmal zu 

verurteilen erkannt worden.«

töbers Vergehen brauchen hier nicht einzeln aufgezählt zu werden. es scheint, 

dass er um 1650 herum verschiedentlich geld brauchte und Darlehen aufnehmen musste. 

Dafür gab er goldarbeiten, silbergeschirr, Ketten, armbänder, spangen, ringe etc. als 

Pfänder. Diese goldarbeiten waren jedoch gefälscht, »nur Messing mit gold stark ver-

goldet«; der goldschmied gab »den Leuten Messing für gold zu Pfand«. Die von töber 

fabrizierten arbeiten hatte der rat nun zum teil behändigt.

Zu alledem hatte am 20. Mai 1663 ein »aufrechnungstag« stattgefunden, wo ruch-

bar wurde, »dass seine schuldenlast sich auf 3 657 gulden 30 Kreuzer erstreckte« – ohne 

die »namhaften Posten« verschiedener fremder Kreditoren (direkte steuereinnahmen  

der stadt st. gallen 1663: 10 430 gulden).

Vor dem Urteil wird auf das besonders verwerfliche tun des goldschmieds hinge-

wiesen: er habe »sein goldschmiedhandwerk und erlernte Kunst, damit er seinen ne-

benmenschen hätte aufrichtig dienen sollen, den Falschmünzern gleich praktiziert und 
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missbraucht, unangesehen er, als ein gewesener amtmann41 der stadt, dem auf ehr und 

eid vertraut wurde, den übrigen hiesigen seinen Mitmeistern ihre goldschmiedarbeiten, 

mit anderen dazu verordneten Herren, jährlich zu bestimmten Zeiten zu prüfen; der aber 

selbst mit solchem so hochsträflichem betrug umgegangen sei.«

aus allen diesen gründen fällte der »Vogt des Heiligen römischen reichs« fol-

gendes Urteil: »es solle der nachrichter das beklagte bild des töbers an einen schnabel-

galgen, der innert dem aufgestellten schranken am Markt aufgerichtet wurde, aufhän-

gen und allda hängen lassen bis auf den abend.42 inzwischen soll der scharfrichter die 

falschen Ketten, armbänder und Falschsilber innert dem schranken auf einem Klötz-

lein erstlich im angesicht des Volks in stücke zerhauen, danach in einen schmelztiegel 

werfen und mit Feuer verbrennen; die asche hernach in das tiefe Wasser vor Müllertor 

schütten.«

Das tiefe Wasser vor dem Müllertor war der Läufter, in welchen nun die asche der 

Falsifikate des entwichenen goldschmieds gleichsam in einem symbolischen akt er-

tränkt wurde. töbers Konterfei wurde am abend wieder aufs rathaus gebracht, wo es 

»bis auf seine Zeit« verwahrt wurde, d. h. wohl solange, bis man des abgebildeten hab-

haft wurde.

Denn reichsvogt Hans Joachim Haltmeyer musste schliesslich ausrufen, falls  

jemand den töber der obrigkeit »zur Hand liefern könnte und täte«, dem würden nebst 

»erstattung aller Unkosten noch dazu 100 Kronen« aus dem stadtsäckel verehrt werden – 

und dann solle an töber »sein Prozess vom Leben zum tod vollstreckt werden«.43

in der »stemmatologia sangallensis«, dem geschlechter-register der stadt 

st. gallen, fehlt das todesdatum töbers. er kehrte vermutlich nie mehr nach st. gallen 

zurück. sohn Christoph (geb. 1649) hatte sich in Ungarn verheiratet; die tochter Helena 

(1651–1674) starb in Lyon; sohn Heinrich (geb. 1656) »liess sich in Königsberg haushäb-

lich nieder«. sohn Caspar (1663–1725), Chirurg von Profession, starb im Württembergi-

schen. Zu seinen Kindern konnte töber ihrer Jugend wegen kaum fliehen; aber vielleicht 

hatten die töbers in diesen gegenden andere Verwandte?

gallusgedenkstätte –  richtstätte

in der Lebensgeschichte des heiligen gallus, die Johannes Duft übersetzt hat, lesen 

wir über gallus und seinen begleiter, den Diakon Hiltibod: »nachdem es dann Morgen 

geworden war, machten sie sich betend auf den Weg. nach Verlauf von neun tagstunden 

erkundete sich der Diakon, ob sich der Mann gottes verpflegen wolle, erhielt aber den 

bescheid, er werde nichts geniessen, bevor ihm nicht durch Christi gnade ein ort zum 

Verbleiben gezeigt werde. Deshalb setzte man die schon ermüdeten glieder weiterhin in 

bewegung und gelangte schliesslich an ein Flüsschen namens steinach (Petrosa). Dort 

bot sich gelegenheit zur nachtruhe, zumal eine Menge Fische zu sichten war. Die Wan-
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derer waren nämlich an den Wasserfall gelangt, wo das Flüsschen vom berg herab eine 

Höhlung in den Felsen gegraben hatte. Hier senkten sie das mitgebrachte netz ein, und 

nicht wenige Fischlein wurden gefangen. Vom Diakon wurde aus dem stein Feuer ge-

schlagen und die Mahlzeit zubereitet.«

seit 1956 erinnerten an dieser stelle ein Mauerfresko »st. gallus a. D. 612«, das 

gallus mit dem bären darstellt, und eine broncetafel »an diese erstmalige schriftliche 

bezeugung«.44 Die broncetafel ist verschwunden und hat stillosen Plakatwänden Platz 

gemacht, mit denen nun die talstation der Mühleggbahn »vollgepflastert« ist. seit 

1997 zierte eine originelle tafel mit der inschrift »bangor« die talstation; sie wurde  

auf das gallusjubiläum 2012 hin von irgendwelchen ignoranten entfernt, die vermutlich  

sich nicht damit abfinden wollen, dass gallus ein ire war. auf diese Jubelfeier hin wurde 

zudem der ganze Platz umgestaltet und mit einem steg verunstaltet. Derselbige soll ein-

heimischen und touristen ermöglichen, näher am Wasser, näher an dem ort zu sein, 

wo der irische Wandermönch gallus um 612 angeblich ausgeruht und gefischt haben 

soll – und wo im 15. und 16. Jahrhundert Frauen und Männer durch ertränken hinge-

richtet wurden. Da nicht anzunehmen ist, dass die Verantwortlichen bei dieser richt-

stätte eine gedenktafel für die hier zu tode gebrachten anbringen werden, mögen ihre 

namen wenigstens hier in erinnerung gerufen sein; zumal diese geschichtsträchti- 

ge stelle nun auch noch zu einem der heutzutage in Mode gekommenen »Kraftort« hoch-

gejubelt wurde:45 

Uoly rytz, 1465

barbel sundermann, 1493

Magdalena brugger, 1558

Uolj und elsa Zimmermann, 1563

anna Karrer, 1572

barbara schädler, 1578

appolonia brosin, 1583

Ursula Krasen, 1588

Ursula burckhardt, 1595

nachWort

Diese namen wurden im totenbuch (1576–1642) gesucht – in der Hoffnung, diese 

Menschen wären nach ihrer Hinrichtung wenigstens würdig begraben worden, vielleicht 

sogar mit dem segen der Kirche. Da die totenbücher der stadt st. gallen erst seit 1576 

vorhanden sind, betraf dies nur barbara schädler, appolonia brosin, Ursula Krasen und 

Ursula burckhardt. Keine dieser vier Frauen findet sich im totenbuch verzeichnet, so 

dass angenommen werden muss, sie seien vom scharfrichter »wiederverwertet«, ver-
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brannt oder auf dem »Malefikantenfriedhof« verscharrt worden. Dieser »Kirchhof am 

Linsebühl« war ein »mit einem Mäuerlein eingefangener« besonderer Platz, »darin man 

die abgetanen Malefikanten« begrub und so »ihr begräbnis von andern absterbenden 

unterschieden seie«.46

Der archivar und Historiker, welcher die akten und Dokumente der hier beschrie-

benen Prozesse vor dem blutgericht der stadtrepublik st. gallen studiert und bearbeitet, 

vernimmt nur die stimme der obrigkeit: Der rats- oder gerichtsschreiber hat die frei-

willigen oder erzwungenen geständnisse der angeklagten und die Urteile der richter 

grosso modo in trockenen sätzen und Worten objektiv niedergeschrieben.

Das unsägliche Leiden der zum tode Verurteilten wegen ihrer taten und Verge-

hen sowie vor den Hinrichtungen vernimmt man aus diesen Quellen nicht. Was machte 

Magdalena brugger durch, als sie »in dem freien acker bei einem Misthaufen, allein und 

ohne jemandes Hilfe, ein Meitli« zur Welt brachte? oder elsa Zimmermann, als sie sagte, 

»wenn sie nur etwas tun könnte, damit sie ab der Welt kommen möchte«. oder Ursula 

burckhardt, als sie »ihr Kindlein gleich nach der geburt mit ihrem Fuss zerdrückt und 

umgebracht« und es später »in die Metzg getragen und daselbst in den bach geworfen 

und versenkt« hat?

Wir können heute bloss darüber meditieren und auch über die Diebstähle von 

Leinwand, geld, esswaren usw. nachdenklich werden – und einem gütigen geschick 

danken, dass die Justiz diesbezüglich heute gnädiger urteilt und die todesstrafe abge-

schafft ist.

Anschrift des Verfassers:

Priv.-Doz. Dr. Ernst Ziegler, Oberhofstettenstrasse 26, CH-9012 St. Gallen

abgekÜrZt Zitiert

rP = stadtarchiv st. gallen, ratsprotokolle.
band 911a, 912, 914, 915 = stadtarchiv st. gallen, Malefizbuch.
Mn i bis Mn Vii = Mn V, s. 393 =  Carl Moser-neF, Die freie reichsstadt und republik sankt gallen, Zürich 

und Leipzig 1931–1955, 7 bände.
grimm = griMM, Jacob und griMM, Wilhelm: = Deutsches Wörterbuch, Leibzig 1854 ff.
idiotikon = schweizerisches idiotikon, Wörterbuch der schweizerdeutschen sprache, Frauenfeld 1881 ff.

anmerkungen

1 handwörterbuch des deutschen aberglaubens. 

hg. von hanns Bächtold-Stäubli unter mitwirkung 

von eduard Hoffmann-Krayer, berlin, new york 

1987, band 4, sp. 1388–1389.

2 ebenda, sp. 1390.

3 ebenda, sp. 1391.

4 ebenda, sp. 1391.
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5 die Peinliche gerichtsordnung kaiser karls v. 

 von 1532, (carolina), hg. und erläutert von gustav 

Radbruch, hg. von arthur Kaufmann, stuttgart 

1975 (reclam universal-bibliothek), s. 87.

6 vgl. dazu Tschaikner, manfred: die Zauberei- 

und hexenprozesse der stadt st. gallen, unter mit-

arbeit von ursula hasler und ernst Ziegler, konstanz 
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7 mn iv, s. 833–835.

8 band 915, s. 274.  
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14 rP 1541–1553, s. 70.

15 band 912, s. 103–104.

16 rP 1558, f. 111v.

17 stadtarchiv st. gallen, taufbuch, band ii, 1, 1, 

s. 238: 22. dezember 1538: Jos schußh und madalen 

huserin, sohn Johannes; taufpaten michel schwarz 

und endli steckin.

18 band 912, s. 135. rP 1558, f. 125v.

19 idiotikon, 9. band, sp. 812.

20 band 912, s. 135.

21 band 912, s. 164.

22 beimesser: kleines messer, das bei grösseren 

messern (Jagdmesser, hirschfänger) benutzt wird; 

meist ist auf der scheide des grossen messers dafür 

eine zweite, kleinere scheide (beischeide) ange-

bracht.

23 rP 1563, f. 91v. band 912, s. 165–166, 

24 Ziegler, ernst: der räuber und mörder niclaus 

morer, in: Forschungen zur rechtsarchäologie und 

rechtlichen volkskunde, Zürich, hildesheim 2003, 

band 20, s. 105–139.

25 Justiz in alter Zeit, rothenburg o.d.t. 1984, 

s. 342.

26 die Peinliche gerichtsordnung kaiser karls v. 

von 1532, (carolina), stuttgart 1975, s. 81. Justiz in 

alter Zeit, s. 321–322.

27 rP 1572, f. 50v. band 914, f. 18r–19r.

28 sanktgaller leinwandelle = 0,74–0,78 meter, 

0,75 meter. 1 leinwandtuch = 130 ellen = rund 

95–100 meter.die sanktgaller leinwandtücher waren 

etwa 100 meter lang und 1 meter breit.

29 1583 kostete eine gewöhnliche mahlzeit 12 kreu-

zer, d. h. für 1 gulden konnte man damals im Wirts-

haus fünfmal essen. 1586 kostete 1 mass (1½ liter) 

milch 1 kreuzer (1 gulden = 60 kreuzer).

30 band 914, f. 36r–37r.

31 Peyer, hans conrad: leinwandgewerbe und 

Fernhandel der stadt st. gallen von den anfängen bis 

1520, band i Quellen, band ii Übersicht, an- 

hang, register, st. gallen 1959 und 1960 (st. galler 

wirtschaftswissenschaftliche Forschungen, band  
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